
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/14 92/07/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1995

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwRallg;

WRG 1959 §1;

WRG 1959 §117;

WRG 1959 §98;

Rechtssatz

Gegen Entscheidungen der Wasserrechtsbehörden, mit denen Anträge wegen Fehlens von formellen

Sachentscheidungsvoraussetzungen (zB wegen Gerichtszuständigkeit) zurückgewiesen werden, steht ausschließlich

der administrative Instanzenzug offen (Hinweis Raschauer, Wasserrecht-Kommentar 1993, Randziffer 11 zu § 117).
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